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Abmahnwahn: Die große Halbjahresbilanz 
 

Montag, den 06. Juli 2009 

 
Die erste Hälfte des Jahres ist vorbei. Zeit für eine Bilanz und einen Ausblick. Was war im ersten 

Halbjahr und was kommt im zweiten Halbjahr auf uns zu?  Der Verein gegen den Abmahnwahn 

e.V., die Betreiber von Gulli.com und die Initiative Abmahnwahn-Dreipage zeigen Ihnen, wer 

was bewegte, wo Betroffene noch genauer hinschauen und wovon sie lieber die Finger lassen soll-

ten. 

 

Die Ankündigung des deutschen Musikverbandes vom Anfang diesen Jahres, eine Klagewelle vor 

allem auf zivilrechtlichem Weg (Heise, News vom 19.03.2009) wiederaufzunehmen, scheint sich 

zu bewahrheiten. Gerade im Bereich Musik ist ein enormer Anstieg der erteilten Abmahnungen 

wegen Filesharings zu verzeichnen. Das Gleichgewicht bezüglich der Abmahninhalte hat sich 

deutlich verschoben. 

 

 

 

 

 

Im gesamten Abmahnjahr 

2008 betrug (inoffizielle Krei-

se reden von ca. 250.000 Ab-

mahnungen insgesamt) der 

inhaltliche Anteil an MP3 

gerade  einmal 11,1%. Den 

Löwenanteil machten Film-

werke mit pornografischen 

Inhalt aus (53,7%). 

 

 

 

 

http://www.heise.de/newsticker/Musikindustrie-will-wieder-vermehrt-gegen-Urheberrechtsverletzer-klagen--/meldung/134815


Seite 2 von 8 

 

 

 

 

 

Im ersten Halbjahr 2009 ist klar erkenn-

bar, dass Filme mit pornografischen 

Inhalt  nur noch 12% ausmachen, dage-

gen aber der Anteil der MP3 auf 58.5% 

angestiegen ist. Die Pornoindustrie ist 

hier klar der Verlierer. 

 

 

 

 

 

 

Es ist von einer regelrechten Offensive auszugehen, besonders von den abmahnenden Kanzleien 

Rechtsanwälte Rasch, Waldorf, Kornmeier & Partner, Graf von Westphalen und Nümann + Lang. 

 

 

 

 
 

Seit Beginn unserer Abmahnstudie im Januar 2007 haben wir erst mit dem Monat Mai 2009, jetzt 

mit dem Monat Juni 2009 die bislang höchste Anzahl erfasster Abmahnungen zu verzeichnen. 

Vergessen darf man auch nicht, dass noch ca. 41,7% Abmahnungen wegen Filmen mit pornografi-

schen Inhalten dazu kämen. 
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Der Trend ist dabei unschwer zu 

analysieren. Die Abmahnungen 

werden mit unveränderter Härte 

weiter in hoher Stückzahl versen-

det und das staatsanwaltliche 

Auskunftsverlangen gemäß § 113 

TKG wird hauptsächlich noch von 

den Pornoabmahnern, die mittels 

Strafanzeige gegen Unbekannt 

wegen §106 UrhG und § 184 

i.V.m. §184d  StPO und dem Weg 

über die Akteneinsicht gemäß § 

406e StPO den begehrten Klar-

namen des Anschlussinhabers 

bekommen, Anwendung finden. 

 

Datenbank Abmahnwahn: 

 

 bis 31.12.2008 01.01. - 30.06.2009 Gesamt 

Werke 1732 175 1907 

Rechteinhaber 110 15 125 

Abmahnkanzleien 21 3 24 

 

Top 20 der Abmahnungen: Hitparade Abmahnwahn 

 

 

Das Zauberwort: mod. UE 
 

Seit der Proklamation der sog. mod. UE (abgeänderte Unterlassungserklärung) hat sich bewahrhei-

tet, dass sie nicht nur strafbewehrt ist, sondern für einen Neuabgemahnten auch das Prozess- und 

Kostenrisiko minimiert. Es wurde eine einheitliche Unterlassungserklärung für ganz Deutschland 

entwickelt. Hier gilt besonderer Dank den Rechtsanwälten Christian Solmecke und Dr. Alexander 

Wachs. Sie ist eine Sofortmaßnahme, dem Unterlassungsanspruch gerecht zu werden, einer teu-

ren Unterlassungsklage oder einem Einstweiligen Verfügungsverfahren entgegenzuwirken. 

 

Die mod. UE schützt aber nicht vor den Forderungen aus der Abmahnung! 

 

http://abmahnwahn.homeip.net/Hitliste_TOP_20_0906.html
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Positiv: Gab es 2008 noch ca. 2,9% Abgemahnte, die einem versendeten Abmahnschreiben keiner-

lei Reaktion entgegensetzten, 

 

 
 

 

betrug im ersten Halbjahr der Anteil der Totalignoranten nur noch 1,5%. Das Regelwerk für einen 

Abgemahnten hat sich bewährt, es gelten nachfolgende Grundsätze: 

1. Egal was passiert ist - die Abgabe der mod. UE ist Pflicht! 

2. Wenn Nichtzahlung: Risiko einer Kostenklage. 

3. Wenn Zahlung:  Nur mit Versuch eines Vergleiches. 

4. Diese Regeln werden aber den Weg zu einem Anwalt nie ersetzen. 

 

 

 

Kritik:  

 
Es wird den Neuabgemahnten bzw. Rechtsanwälten eine Vielzahl von Musterdokumenten zur 

Verfügung gestellt. Bitte setzen Sie bei der Verwendung den eigenen Gehirnkasten ein. Die Mus-

ter müssen den fallspezifischen Bedingungen angepasst und dürfen nicht blind  1:1 übernommen 

werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verein-gegen-den-abmahnwahn.de/zentrale/informationen/regeln/index.html
http://www.verein-gegen-den-abmahnwahn.de/zentrale/download/mod_ue/index.html
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Prognose: 
 

 

Abmahnungen wegen Filesharings werden weiterhin in unverändert hoher Zahl verschickt. Al-

lerdings bleibt abzuwarten, inwieweit die Pornoindustrie weiterhin Richterbeschlüsse erwirken 

wird und in welcher Art und Weise die Staatsanwaltschaften ihre Ermittlungen zur Individuali-

sierung der IPs wieder aufnehmen. 

Die utopisch hohen Zahlen aus ihren selbstbestimmten Richtlinien: 

- 100 Filme mit pornografischen Inhalt, 

- 200 Filme (Schadenswert pro Filmdatei: 15.- EUR) oder Games, 

- 3.000 Dateien (Schadenswert pro MP3: 1.- EUR), 

können aber zur Bewältigung der Problematik nicht der richtige Weg sein. 

 

Das von vielen heiß erwartete BGH-Urteil zur Störerhaftung, wird mit großer Wahrscheinlich-

keit auf sich warten lassen und wird wohl nicht das entsprechend erhoffte  Ergebnis erzielen. Die 

Hoffnung, dass die deutschen Bundesrichter die Störerhaftung bei offenem WLAN negieren, wird 

eine Illusion bleiben. Es ist im Gegenteil viel wahrscheinlicher, dass in nächster Zukunft noch viel 

höhere Anforderungen an den Anschlussinhaber gestellt werden. Ziel der Störerhaftung ist dabei 

nicht die Klärung der Schuld bzw. Unschuld, sondern die Feststellung, inwieweit der Anschluss-

inhaber die Prüfpflicht, seinen Internetzugang zu sichern, verletzt hat. 

 

Wer sich in der politischen Landschaft umsieht und nicht mit ĂScheuklappenñ durch das tªgliche 

Leben geht, dem  wird sich eine ungute Vermutung auftun: mit Abschluss der Bundestagswahl 

und einer erneuten Schwarz-Roten Regierung wird sich die Lage im Abmahnwesen drastisch zu-

spitzen. Die Zeichen stehen auf Sturm! Es wird erneut ein heißer Herbst in Bezug auf das Filesha-

ring. 

Auszug aus dem Wahlprogramm (was sicherlich gleichzeitig eine Richtungsweisung der 

CDU/CSU darstellt nach Heise.de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heise.de/newsticker/CDU-und-CSU-wollen-Rechtsverletzungen-im-Netz-effektiv-unterbinden--/meldung/141240
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(1) Motto: "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum", 

CDU und CSU wollen daher "Rechtsverletzungen ef-

fektiv unterbinden". 

 

(2) "Wo es angesichts der geringen Schwere von Straf-

taten vertretbarñ sei, solle "eine Selbstregulierung grei-

fen". Eine "Bagatellisierung von Kriminalität" sei aber 

der falsche Weg. 

 

(3) Das Rechtsbewusstsein nehme erheblichen Scha-

den, "wenn Delikte nur deshalb nicht strafrechtlich 

verfolgt werden, weil sie massenhaft begangen wer-

den". Hemmschwellen würden so gesenkt, Rechtsbre-

cher ermutigt und kriminelle Karrieren begünstigt. 

Wer Recht breche und sich damit gegen die Werte-

ordnung stelle, müsse "mit konsequenter Verfolgung 

und zügiger Bestrafung rechnen". 

 

(4) In einem Entwurf war zuvor eine Passage enthal-

ten, die eine Übernahme des heftig umstrittenen,  

Frankreich geplanten Modells der "abgestuften Erwi-

derung" auf Urheberrechtsverstöße im Netz bis hin 

zum Sperren von Internetzugängen befürwortete. Die-

se hatten die beiden Parteien aber im Vorfeld nach 

Protesten wieder gestrichen.                                                    Foto:  Polit-Satire, St. Heintsch   
                                                                                                                     

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben! 

 

 

 

 
                                                                                                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


